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Rechtssatz

Es liegt zumindest fahrlässiges Handeln vor, wenn jemand mit der Erfüllung einer Verp0ichtung - hier: Erteilung der

Lenkerauskunft - einen anderen betraut bzw die Erfüllung seiner P0ichten durch einen Dritten in Kauf nimmt und sich

hiebei nicht davon überzeugt, dass der erteilte Auftrag im Sinne des Gesetzes befolgt wird. Wenn der Verp0ichtete

selbst nicht in der Lage ist, für die Einhaltung der Verwaltungsvorschriften zu sorgen, die Lenkerauskunft also von einer

dritten Person ohne Wissen des Verp0ichteten erteilt wird, tri9t dem Verp0ichteten nur dann kein Verschulden, wenn

er beweisen kann, dass es bei der Auswahl des von ihm Beauftragten, bzw bei dessen Überwachung nicht an der

pflichtgemäßen Aufmerksamkeit gefehlt hat.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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